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1    Rechtsgrundlagen für die zusätzlichen und für die 
zu ändernden Inhalte 

    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); 
die im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf 
den Anhang zur PlanZV 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zei-
chenerklärung 

    

2.1    Sondergebiet 1 (SO1) 

Das Sondergebiet 1 (SO1) dient der Unterbringung eines großflä-
chigen Einzelhandelsbetriebes. Die Verkaufsfläche wird auf insge-
samt 3.500 m² begrenzt. Lebensmittel (inkl. Getränke) sind hier-
bei auf einer Verkaufsfläche von maximal 1.780 m² zulässig. Sor-
timente, die weder Nahrungs- noch Genussmittel sind, sind auf ei-
ner Fläche von maximal 2.200 m² Verkaufsfläche zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 11 Abs. 3 BauNVO; Nr. 1.4.2 PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.2    Die Inhalte der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 für das 
"Gebiet östlich der Gemeindegrenze Thalhofen, südlich der Jo-
hann-Georg-Fendt-Straße, westlich der Bahnhofstraße und nörd-
lich der Bundesstraße B 472" (Fassung vom 28.09.2012, rechts-
verbindlich seit 09.04.2013) sowie alle Änderungen, Ergänzungen 
und Erweiterungen, die sich auf diesen Bebauungsplan beziehen, 
werden durch diese 2. Änderung ergänzt. Nunmehr anderslautende 
Inhalte ersetzen die bisherigen und von dieser Änderung betroffe-
nen Inhalte vollständig. Die Änderungen beziehen sich lediglich 
auf die zulässige Verkaufsfläche im Sondergebiet 1 (SO1).  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

SO1 
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4  Begründung  
 

4.1  Allgemeine Angaben 

4.1.1  Umweltbelange 

4.1.1.1  Die Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gemäß § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist 
nicht erforderlich, da sie Aufstellung der  2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 für das "Gebiet 
östlich der Gemeindegrenze Thalhofen, südlich der Johann-Georg-Fendt-Straße, westlich der 
Bahnhofstraße und nördlich der Bundesstraße B 472" im vereinfachten Verfahren erfolgt (gemäß 
§ 13 Abs. 3 BauGB). 

4.1.1.2  Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich, da bereits die Krite-
rien für das Erfordernis einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gem. § 3c und Anlage 1 
Nr. 18.7.2 UVPG für das Vorhaben nicht erfüllt werden. Durch die Änderung wird im Vergleich 
zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan keine zusätzliche Grundfläche festgesetzt. 

4.2  Abgrenzung und Beschreibung des Änderungsbereiches  

4.2.1  Der zu ändernde Bereich liegt südlich der "Johann-Georg-Fendt-Straße" und westlich der Bahnli-
nie Marktoberdorf – Füssen. 

4.2.2  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke: Fl.-Nrn.: 466, 466/16 und 
416/17. 

 
4.3  Erfordernis der Planung 

4.3.1  Die Änderung des Bebauungsplanes für die zulässige Verkaufsfläche im Sondergebiet 1 (SO1) ist 
erforderlich, um eine Modernisierung des V-Marktes zu ermöglichen. Dies ist erforderlich, um auf 
geänderte Kundenwünsche und -ansprüche zu reagieren. Außerdem soll der V-Markt in Markto-
berdorf langfristig als betrieblicher Standort und als anziehungsstarker Bestandteil des Einzel-
handelsstandortes Marktoberdorf gesichert werden. 

Die Berechnung der zulässigen Verkaufsfläche hat sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt, 
um mit den Wünschen der Kunden sowie mit der Rechtsprechung und auch der Gesetzgebung, die 
sich ebenfalls stetig fortentwickelte, Schritt zu halten. So veränderte sich in der BauNVO auch die 
Betrachtung des großflächigen Einzelhandels sowie der Verkaufsflächenbeschränkung, so dass 
die Rechtsprechung schließlich im Hinblick auf die in der BauNVO 1990 festgelegte Geschossflä-
chenzahl von 1.200 m² eine durchschnittliche zulässige Verkaufsfläche von 800 m² entwickelte.  

Die zulässige Verkaufsfläche wird, wie bereits erörtert, nicht in der BauNVO festgelegt, sondern 
durch die Rechtsprechung definiert. So wurden in einem Urteil vom 27.04.1990 (4 C 36/87) die 
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für die Kundschaft zugänglichen (Roll-)Treppen, Aufzüge und Gänge zur Verkaufsfläche mitge-
zählt. Am 24.11.2005 erweiterte das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil (4 C 
10.04) die Flächen, die zur Verkaufsfläche zählen, auf die Thekenbereiche (z.B. bei der Frisch-
fleisch/-käse Theke), die vom Kunden nicht betreten werden darf, den Kassenvorraum (inklusive 
dem Bereich zum Einpacken der Waren und Entsorgen von Verpackungsmaterial) sowie den 
Windfang. Die Verkaufsfläche wurde demgemäß im Laufe der Zeit von den Gerichten immer rest-
riktiver betrachtet. Aufgrund dessen ist eine Anpassung der Verkaufsfläche an die gestiegenen 
Anforderungen sowie die Änderungen des Kundenverhaltens erforderlich. 

Dies zeigt sich auch in der vom V-Markt im Laufe der Zeit durchgeführten Erweiterung des V-
Marktes sowie der Umwandlung aufgrund innerbetrieblicher Umorganisation von Lagerfläche und 
Restaurantfläche in weitere Verkaufsfläche. 1974 betrug die Verkaufsfläche 1540 m² zuzüglich 
170 m² Lagerfläche. 1979 wurde der zweite Bauabschnitt ausgeführt, was eine Erweiterung der 
Verkaufsfläche um 460 m² zum Ergebnis hatte, zuzüglich einer Fläche für Imbiss/Restaurant von 
80 m². Der letzte Bauabschnitt erweiterte den V-Markt um weitere 495 m² auf eine Verkaufsflä-
che von insgesamt 2495 m², zuzüglich 335 m² für weitere Lagerfläche. Wie oben bereits erwähnt 
wurden die Lagerflächen und die Fläche für Imbiss/Restaurant schließlich auch noch in Verkaufs-
fläche umgewandelt. 

Die jetzt geplante Erweiterung der Verkaufsfläche sowie die geplante Neujustierung des Sorti-
ments, die sich an der bisherigen Sortimentsstruktur orientiert, bewegt sich in einem städtebau-
lich verträglichen Rahmen.  

In Zusammenhang mit den aktuell anstehenden und dringlich erforderlichen Renovierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen des Verbrauchermarktes wird die Klärung baurechtlicher Vorausset-
zungen erforderlich. Der Stadt erwächst daher ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd einzu-
greifen.  

 
4.4  Übergeordnete Planung  

4.4.1.1  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern 2013 (LEP) des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie maßgeblich: 

 

   1.2.5 Der Gewährleistung einer dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit zent-
ralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit ist insbesondere in 
Teilräumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, der 
Vorzug gegenüber Auslastungserfordernissen einzuräumen. 

   2.1.2 Die Versorgung der Bevölkerung mit zentralörtlichen Einrichtungen ist durch 
Zentrale Orte folgender Stufen zu gewährleisten: 
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 Grundzentren, 

 Mittelzentren und 

 Oberzentren 

   2.1.5 Anhang 1 Festlegung der Stadt Marktoberdorf als Mittelzentrum.  

   5.3.1 Flächen für großflächige Einzelhandelsbetriebe dürfen nur in Zentralen Orten 
ausgewiesen werden. 

Abweichend sind Ausnahmen zulässig 

 für Nahversorgungsbetriebe bis 1.200 m² Verkaufsfläche in allen Ge-
meinden, 

 für Einzelhandelsgroßprojekte, die überwiegend dem Verkauf von Waren 
des sonstigen Bedarfs dienen, nur in Mittel- und Oberzentren sowie in 
Grundzentren mit bestehenden Versorgungsstrukturen in dieser Bedarfs-
gruppe. 

    
   5.3.2 Die Flächenausweitung für Einzelhandelsgroßprojekte hat an städtebaulich 

integrierten Standorten zu erfolgen. 

Abweichend sind Ausweisungen in städtebaulichen Randlagen zulässig, 
wenn 

 das Einzelhandelsgroßprojekt überwiegend dem Verkauf von Waren des 
sonstigen Bedarfs dient oder 

 die Gemeinde nachweist, dass geeignete städtebaulich integrierte Stand-
orte auf Grund der topographischen Gegebenheiten nicht vorliegen. 

    
   5.3.3 Durch Flächenausweisungen für Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die Funk-

tionsfähigkeit der Zentralen Orte und die verbrauchernahe Versorgung der 
Bevölkerung im Einzugsbereich dieser Einzelhandelsgroßprojekte nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden. Soweit sortimentsspezifische Verkaufsflächen 
die landesplanerische Relevanzschwelle überschreiten, dürfen Einzelhandels-
großprojekte, 

 soweit in ihnen Nahversorgungsbedarf oder sonstiger Bedarf verkauft 
wird, 25 v.H., 

 soweit in ihnen Innenstadtbedarf verkauft wird, für die ersten 100 000 
Einwohner 30 v.H., für die 100 000 Einwohner übersteigende Bevölke-
rungszahl 15 v.H. der sortimentsspezifischen Kaufkraft im einschlägigen 
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Bezugsraum abschöpfen. 

 
4.4.1.2  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes (Region Allgäu, 16, in 

der Neufassung vom 10.01.2007 (Bekanntmachung vom 10. Januar 2007, RABl Schw. Nr. 1 
2007)) maßgeblich: 

   B II 1.2 Auf die Stärkung der mittelständischen Betriebsstruktur als wesentliche 
Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung soll hingewirkt werden. 

   B II 2.1.1 Es ist auf die Sicherstellung einer flächendeckenden verbrauchernahen 
Grundversorgung der Bevölkerung mit Einzelhandelsleistungen auch im dün-
ner besiedelten ländlichen Raum der Region hinzuwirken und diese über die 
gemeindliche Bauleitplanung abzustützen. 

 
4.4.1.3  Zu Ziel 5.3.1 Lage im Raum:  

Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte sollen in der Regel nur in Unterzentren und zentralen Or-
ten höherer Stufen sowie in Siedlungsschwerpunkten (geeignete zentrale Orte) ausgewiesen wer-
den, da Einzelhandelsgroßprojekte von ihrer Dimension her in der Regel nicht der Versorgungs-
funktion eines Kleinzentrums entsprechen. Marktoberdorf ist als Mittelzentrum festgelegt. Daher 
wird das landesplanerische Ziel 5.3.1 erfüllt. 

4.4.1.4  Zu Ziel 5.3.2 Lage in der Gemeinde:  

Das Zielerfordernis der städtebaulichen Integration von Einzelhandlesgroßprojekten gewährleistet 
die Verbrauchernähe des Einzelhandelsgroßprojektes und dient damit einer verbrauchernahen 
Versorgung der Bevölkerung. Ein wesentliches Kennzeichen der städtebaulichen Integration ist 
neben einer den örtlichen Gegebenheiten entsprechenden Anbinung an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr auch ein anteiliger fußläufiger Einzugsbereich. Der V-Markt, der erweitert werden 
soll, befindet sich im Zentrum der Gemeinde Marktoberdorf, in unmittelbarer Nähe zu weiteren 
Einzelhandelsunternehmen. Eine städtebaulich integrierte Lage liegt somit vor, das Vorhaben er-
füllt somit das LEP-Ziel 5.3.2 

4.4.1.5  Zu Ziel 5.3.3 Zulässige Verkaufsfläche:  

Eine "Potenzial- und Verträglichkeitsanalyse" vom Büro für Standort-, Markt- und Regionalanaly-
se Heider vom 10.10.2016 soll die Verträglichkeit der Erweiterung der Verkaufsfläche mit des 
Ziel 5.3.3 des LEP darlegen. Hierfür dürfen die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und die ver-
brauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich dieser Einzelhandelsgroßprojekte 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  

Das Gutachten hat weiterhin die als verträglich einzustufende Verkaufsflächenvergrößerung ermit-
telt. Die zulässige Verkaufsfläche soll auf 3.500 m² erhöht werden, um eine Neujustierung der 
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einzelnen Sortimente vorzunehmen. Diese soll jedoch weitgehend im Bereich der bisherigen Ver-
teilung zwischen Lebensmittel. und Nichtlebensmittelsortimenten liegen. 

Da der V-Markt zudem seit Jahren besteht und somit ein integrativer Bestandteil des lokalen 
Wettbewerbgefüges ist, lassen die bereits vorliegenden, marktaktiven Verkaufsflächen keine 
ökonmischen und städtebaulich relevante Auswirkungen mehr erwarten.  

Die Innenstadt von Marktoberdorf und die Nahversorgungsstandorte der Stadt haben durch die 
Erweiterung zudem keine negativen Auswirkungen zu erwarten, wenn sich die Größe der Ver-
kaufsfläche in dem vom Büro für Standort-, Markt und Regionalanalyse Heider berechneten, als 
verträglich einzustufenden, sortimentsspezifischen Rahmen bewegt. Die angestrebte Gesamtver-
kaufsfläche von 3.500 m² entspricht diesem berechneten Rahmen und hält demnach die landes-
planerisch zulässige Maximalgröße ein und ist damit als landesplanerisch verträglich einzustufen.  

Die Einhaltung des Ziels 5.3.3 ist somit gegeben. 

4.4.2  Das Modernisierungsvorhaben erfüllt die aus landesplanerischer und überörtlicher Sicht notwen-
digen Zulässigkeitskriterien, eine Beschränkung der Funktionsfähigkeit der umliegenden Zentra-
len Orte und der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung ist nicht zu erwarten. Nennens-
werte überörtliche Negativauswirkungen können ausweislich des Gutachtens zur "Potenzial- und 
Verträglichkeitsanalyse" vom Büro für Standort-, Markt- und Regionalanalye Heider vom 
10.10.2016 realistischerweise ausgeschlossen werden. 

4.4.2.1  Die Planung steht daher in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen 
des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013 (LEP) sowie des Regionalplans Region Allgäu. 

 
4.5  Verfahren 

4.5.1  Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 für das "Gebiet östlich der Gemeindegrenze 
Thalhofen, südlich der Johann-Georg-Fendt-Straße, westlich der Bahnhofstraße und nördlich der 
Bundesstraße B 472" wird die maximal zulässige Verkaufsfläche im Sondergebiet 1 (SO1) erhöht. 

4.5.2  Da durch die Bebauungsplanänderung die Grundzüge der Planung nicht berührt sind, erfolgt die   
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 für das "Gebiet östlich der Gemeindegrenze Thalhofen, 
südlich der Johann-Georg-Fendt-Straße, westlich der Bahnhofstraße und nördlich der Bundes-
straße B 472" im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB. 

 
4.6  Stand vor der Änderung; Inhalt der Änderung 

4.6.1  Stand vor der Änderung 

4.6.1.1  Die zulässige Verkaufsfläche im Sondergebiet 1 (SO1) betrug vor der Änderung 2.500 m². 



 Stadt Marktoberdorf    2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 für das "Gebiet östlich der Gemeindegrenze Thalhofen, 
südlich der Johann-Georg-Fendt-Straße, westlich der Bahnhofstraße und nördlich der Bundesstraße B 472" 

 Textteil (Entwurf) mit 17 Seiten, Fassung vom 08.01.2018 

Seite 12 

4.6.2  Stand nach der Änderung 

4.6.2.1  Die zulässige Verkaufsfläche im Sondergebiet 1 (SO1) beträgt nach der Änderung 3.500 m². Die 
maximal zulässige Verkaufsfläche für Lebensmittel (inkl. Getränke) beträgt hierbei 1.780 m² und 
für Sortimente, die weder Nahrungs- noch Genussmittel sind, 2.200 m². Hierbei sind die Größen 
der Verkaufsflächen für Lebensmittel (inkl. Getränke) und Sortimente, die weder Nahrungs- noch 
Genussmittel sind, entsprechend so zu bestimmen, dass die zulässige Gesamtverkaufsfläche von 
3.500 m² nicht überschritten wird. 
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5  Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

  

5.1  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

5.1.1  Umweltprüfung  

5.1.1.1  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 für das "Gebiet östlich der Gemein-
degrenze Thalhofen, südlich der Johann-Georg-Fendt-Straße, westlich der Bahnhofstraße und 
nördlich der Bundesstraße B 472" im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB erfolgt (gem. 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB).  

5.1.1.2  Die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-Prüfung ist nicht erforderlich, da bereits die Krite-
rien für das Erfordernis einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gem. § 3c und Anlage 1 
Nr. 18.7.2 UVPG für das Vorhaben nicht erfüllt werden. Durch die Änderung wird im Vergleich 
zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan keine zusätzliche Grundfläche festgesetzt. 

 
5.1.2  Bestandsaufnahme  

5.1.2.1  Das überplante Gebiet befindet sich im westlichen Stadtgebiet von Marktoberdorf nördlich der 
Bundesstraße B 472. Im Westen und Norden begrenzt die "Johann-Georg-Fendt-Straße", im Os-
ten die "Bahnhofstraße" die überplanten Flächen. Das Gebiet wird von der Bahnlinie "Marktober-
dorf-Füssen" durchquert und ist bereits vollständig bebaut. Der räumliche Geltungsbereich der 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 für das "Gebiet östlich der Gemeindegrenze Thalhofen, 
südlich der Johann-Georg-Fendt-Straße, westlich der Bahnhofstraße und nördlich der Bundes-
straße B 472" liegt südlich der Johann-Georg-Fendt-Str. und westlich der Bahnlinie Marktober-
dorf – Füssen. Er umfasst die Fl.-Nr.: 466, 466/16 und 466/17. 

5.1.2.2  Das überplante Gebiet befindet sich innerhalb eines strukturreichen, innerstädtischen Bezirks. Es 
können im Wesentlichen drei Teilflächen unterschieden werden: Zum einen sind dies die großen 
Märkte im Norden und Nordosten des Gebietes, deren Freiflächen fast ausschließlich als Parkplät-
ze bzw. Anlieferzonen genutzt werden und nur spärlich durchgrünt sind. Zum zweiten befindet 
sich im Westen ein kleines Gewerbegebiet, in dessen westlichem Teil eine kleine Grünfläche aus-
gebildet ist. Der dritte und am intensivsten durchgrünte Teil liegt im Süden, wo sich westlich der 
Bahnlinie zehn und östlich der Gleise weitere fünf Mehrfamilien-Wohnhäuser befinden. Deren 
Freiflächen sind durch einen aus naturschutzfachlicher Sicht als wertvoll einzustufenden Baumbe-
stand sowie durch zahlreiche Sträucher gekennzeichnet. Als innerstädtisches, nicht exponiert lie-
gendes Gebiet ist der gesamte Bereich von der freien Landschaft her nicht einsehbar. 
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5.1.2.3  Schutzgebiete für Natur und Landschaft (einschließlich Wasserschutzgebieten) sowie gesetzlich 
geschützte Biotope im Sinne des § 30 BNatSchG befinden sich nicht innerhalb des Plangebietes 
oder in dessen räumlicher Nähe. 

 
5.1.3  Auswirkungen der Planung  

5.1.3.1  Durch die vorliegende Bebauungsplan-Änderung wird die zulässige Verkaufsfläche des V-Marktes 
von 2.500 m² auf 3.500 m² angehoben. 

5.1.3.2  Negative Auswirkungen auf die Schutzgüter (Arten/Lebensräume und Biologische Vielfalt, Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild, Mensch, Kulturgüter) und die zwischen ihnen bestehenden 
Wechselwirkungen sind auf Grund der Art der vorgenommenen Änderung nicht zu erwarten. An 
der Art und dem Maß der zulässigen Bebauung ändert sich nichts.  

 
5.1.4  Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB 

5.1.4.1  Da sich die vorgenommene Änderung auf die Erweiterung der Verkaufsfläche bezieht und keine 
baulichen Erweiterungen erforderlich sind, entsteht kein Eingriff, der einen naturschutzrechtlichen 
Ausgleich erforderlich machen würde. 

 
 








